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Ortsrecht der Stadt Karben 
Eigenbetrieb Komm. Immobilienmanagement Karben (KIM) 

8.2 Geschäftsordnung für die Betriebskommission Eigenbetrieb (KIM 

1. Nachtrag zur 

Geschäftsordnung 

für die Betriebskommission des Eigenbetriebs 

Kommunales Immobilienmanagement Karben (KIM) 

Der Magistrat der Stadt Karben hat auf Grundlage der Ermächtigung des § 8 Abs. 3 Eigen-
betriebsgesetz in seiner Sitzung vom 22.02.2016 folgenden 1. Nachtrag zur Geschäftsord-
nung für die Betriebskommission des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanagement 
der Stadt Karben (KIM) vom 17.02.2011 beschlossen: 

In § 3— Einladung zu Sitzungen, Abs. 3 wird als neuer Satz 2 eingefügt: 

„Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden, soweit der für den Sit-
zungsdienst der städtischen Gremien zuständigen Organisationseinheit eine schriftliche Ein-
verständniserklärung unter Angabe der E-Mail-Adresse vorliegt." 

Dieser 1. Nachtrag zur Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung in Kraft. 

Karben, den 22.02.2016 

Der Magistrat der Stadt Karben 
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